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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
48        Fachbereich Bildung

Beteiligt:
20        Fachbereich Finanzen und Controlling
65        Fachbereich Gebäudewirtschaft
60        Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Betreff:
Förderprogramm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung

Beratungsfolge:
25.02.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Stadt Hagen nimmt an dem Förderprogramm beschleunigter 
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung teil.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Förderantrag bis zum 
28.02.2021 bei der Bezirksregierung zu stellen.

4. Die Verwaltung wird in einer zweiten Vorlage die Finanzierung des 
Eigenanteils und die Maßnahmen konkret darstellen.

Die Vorlage wird zum 31.12.2021 umgesetzt.
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Kurzfassung

entfällt

Begründung

Mit Schreiben vom 22.01.2021 hat das Ministerium für Schule und Bildung des 
Landes NRW die Kommunen über die Förderrichtlinie zum beschleunigten 
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung informiert. Die Richtlinie eröffnet im 
Hinblick auf den absehbaren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 2025, 
der auch eine deutliche Ausweitung der OGS-Plätze bedeuten wird, Möglichkeiten 
von Investitionen. Zuzüglich einer Eigenbeteiligung in Höhe von 354.776,47 € stehen 
der Stadt Fördermittel in Höhe von 2.010.400,00 € zur Verfügung. Der Antrag muss 
bis zum 28.02.2021 gestellt sein. Geforderter Maßnahmenabschluss ist der 
31.12.2021. 

Gefördert werden können
 investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung und Planung, Beräumung und 

Erschließung sowie der Ankauf von Grundstücken,
 Baumaßnahmen,
 Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung der Betreuungsumgebung, sowie
 Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen- und 

Sanitärbereich sowie Außenflächen, insbesondere Mobiliar, Spiel- und 
Sportgeräte, Fahrzeuge und Maßnahmen, die die Hygienebedingungen 
verbessern (z. B. separate Toiletten, mobile Trennwände.).

Vorhaben im Sinne dieser Förderrichtlinie sind auch Maßnahmen, die nach dem 
17.06.2020 begonnen haben und noch nicht abgeschlossen sind. 

Eine Herausforderung wird in den sehr kurzen Fristen für die Antragsstellung und 
auch Umsetzung der Maßnahmen gesehen. In den letzten Tagen gab es dazu 
verschiedene Gesprächsrunden mit den Schulleitungen, der Schulaufsicht, den 
Ganztagskoordinatorinnen, dem Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und 
Wohnen und der Gebäudewirtschaft. 

Baumaßnahmen:

Bezogen auf Baumaßnahmen ist davon auszugehen, dass nur kleinere Maßnahmen 
in dem gesetzten Zeitfenster realisiert werden können. So sind beispielweise 
Maßnahmen, die einen Planungsvorlauf erfordern, oder bei denen durch 
Nutzungsänderungen bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren notwendig 
werden, nicht umsetzbar. 
Eine gute Möglichkeit der Umsetzung wird hingegen für Schallschutzmaßnahmen in 
OGS-Gruppenräumen sowie in Unterrichtsräumen gesehen, die bereits jetzt oder 
perspektivisch in Doppelnutzung auch für OGS-Angebote genutzt werden.
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Ausstattung:

Eine weitere gute Möglichkeit ist die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit 
multifunktionalen Möbeln. Einige Grundschulen sind in diesem Schuljahr mit einem 
OGS-Angebot des sogenannten rhythmisierten Ganztags (ROG) mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung gestartet. Unter stärkerer Einbeziehung der 
originären Unterrichtsräume konnten dadurch erkennbar mehr OGS-Plätze zur 
Verfügung gestellt werden. Aktuell laufen Beratungsgespräche mit weiteren Schulen. 
Eine Gelingensvoraussetzung für dieses Konzept ist die bereits erwähnte 
Doppelnutzung von Unterrichtsräumen. Dies bedeutet auch eine „flexible“ 
Möbelausstattung (z. B. Schränke auf Rollen) für eine multifunktionale Nutzung. 
Die Ausweitung von OGS-Plätzen macht auch eine Anpassung der 
Küchenkapazitäten notwendig. Hier kommt eine Aufrüstung mit leistungsstärkeren 
Spülmaschinen sowie die Beschaffung von größeren oder zusätzlichen Bain-Maries 
in Betracht.
Daneben können auch größere mobile Außenspielgeräte beschafft werden. In 
diesem Zusammenhang ist weiterhin auch die Beschaffung von Containern denkbar. 

Angesichts der bereits erwähnten kurzen Zeitspanne zwischen Bekanntgabe des 
Förderprogramms und Antragsstellung ist es bis zu Redaktionsschluss dieser 
Vorlage nicht möglich, gleichzeitig eine konkrete Übersicht der vorgesehenen 
Maßnahmen vorzulegen. Die Verwaltung wird dazu nach der Antragsstellung dem 
Schulausschuss in einer zweiten Vorlage berichten. 

Finanzierung des Eigenanteils

Es ist grundsätzlich vorgesehen, den Eigenanteil i. H. v. 15% der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (= 354.776,47 €) außerplanmäßig mit 
Kompensation aus anderen Maßnahmen bereitzustellen. Die konkrete Finanzierung 
hängt von den Maßnahmen, welche im Rahmen des Förderprogramms umgesetzt 
werden sollen, ab. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Darstellung der geplanten 
Vorhaben existiert, kann aktuell keine konkrete Finanzierung vorgeschlagen werden. 
Sie wird im Rahmen der erwähnten zweiten Vorlage erfolgen.

Anlage: Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der 
Ganztagsbetreuung vom 22.01.2021

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)
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Finanzielle Auswirkungen
Die finanziellen Auswirkungen werden in der zweiten Vorlage dargestellt.  

Rechtscharakter
X Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

gez. Erik O. Schulz gez. Margarita Kaufmann
Oberbürgermeister Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen: gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

An die Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,
Köln und Münster

nachrichtlich:

Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe

Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule

Serviceagentur Ganztägig lernen

Kommunale Spitzenverbände

Zu BASS 11-02

Richtlinie

über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten

Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

RdErI. d. Ministeriums für Schule und Bildung

vom 1.01 .2021

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen zur Förde-
rung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungs-
infrastruktur zur Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Be-
treuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 -
41 oder zur qualitativen Weiterentwicklung bestehender Ganztagsange-
bote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, mit Unter-
stützung von Mitteln des Bundes nach Maßgabe

- des Artikels 1 04c des Grundgesetzes,

1 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 aller Schulformen, auch
Schulversuche.

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

22. 01.2021
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Aktenzeichen:

321 6.08.06.11.01-145991

bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

Hildegard Banneyer
Telefon 0211 5867-356 1

Telefax 0211 5867-3220
hildegard.ban-

neyer@msb.nrw.de

Anschrift:

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211 5867-40
Telefax - 0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
wwwschulministerium.nrw.de

Ministerium für
Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

An die Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster

22.01-2021.
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Aktenzeichen:
321 -6.08.06.11.01-145991
bei Antwort bitte angeben

nachrichtlich:
• Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe

• Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule 

• Serviceagentur Ganztägig lernen 

Auskunft erteilt:
Hildegard Banneyer
Telefon 0211 5867-3561
Telefax 0211 5867-3220
hildegard.ban-
neyer@msb.nrw.de

• Kommunale Spitzenverbände

Zu BASS 11-02

Richtlinie

über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten

Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Bildung
vom U .01.2021

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen zur Förde­
rung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungs­
infrastruktur zur Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Be­
treuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1- 
4* oder zur qualitativen Weiterentwicklung bestehender Ganztagsange­
bote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, mit Unter­
stützung von Mitteln des Bundes nach Maßgabe

- des Artikels 104c des Grundgesetzes,

1 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 aller Schulformen, auch 
Schulversuche. .

Anschrift:
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon 0211 5867-40
Telefax - 0211 5867-3220 
poststelle@msb.nrw.de 
www.schulministerium.nrw.de

mailto:neyer@msb.nrw.de
mailto:poststelle@msb.nrw.de
http://www.schulministerium.nrw.de


- dieser Richtlinie,

- der Verwaltungsvereinbarung »Finanzhilfen des Bundes für das lnves-
titionsprogramm zum beschleunigten lnfrastrukturausbau der Ganztags-
betreuung für Grundschulkinder", geschlossen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und den Ländern, vom 28.12.2020,

- der Verwaltungsvorschriften zu § 23 und 44 der Landeshaushaltsord-
nung in der jeweils geltenden Fassung

1.2 Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewäh-
rung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind gemäß § 2 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung

2.1. Investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung und Planung (Leis-
tungen Dritter außerhalb der Verwaltung), Beräumung und Erschließung
von Grundstücken, insbesondere auch durch Versorgungsanlagen, An-
kauf von Grundstücken, soweit diese Maßnahmen in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einer Baumaßnahme zum Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebpte stehen,

2.2. Baumaßnahmen: Umwandlungsmaßnahmen, für die keine über eine
Genehmigungsplanung zur Nutzungsänderung hinausgehenden Archi-
tekten- und lngenieurleistungen erforderlich sind, Modernisierungs-, Sa-
nierungs-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie der Erwerb
von Gebäuden einschließlich der energetischen Sanierung, Neubau-
maßnahmen als selbständig nutzbare Bauwerke, Investive Begleitmaß-
nahmen, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorste-
hend genannten Baumaßnahmen stehen und von Dritten (außerhalb der
Verwaltung) erbracht werden (z.B. Architekten- und Gutachterleistungen
für das Verfahren zur Baugenehmigung, Entwässerungsplanung, Grund-
risszeichnung, statische Berechnung, Nutzflächen- und Kubaturberech-
nung, Wärmeschutznachweis, Angaben über Abstandsflächen, Nach-
weis über Versorgungs- und Entsorgungsanlagen),

2.3. Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen- und
Sanitärbereich sowie Außenflächen einschließlich deren Beschaffung,
Aufbau und Inbetriebnahme, insbesondere

- Mobiliar,
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- der Verwaltungsvereinbarung „Finanzhilfen des Bundes für das Inves­
titionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztags­
betreuung für Grundschulkinder“, geschlossen zwischen der Bundesre­
publik Deutschland und den Ländern, vom 28.12.2020,

- der Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsord­
nung in der jeweils geltenden Fassung

1.2 Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewäh­
rung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli­
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind gemäß § 2 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung

2.1. Investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung und Planung (Leis­
tungen Dritter außerhalb der Verwaltung), Beräumung und Erschließung 
von Grundstücken, insbesondere auch durch Versorgungsanlagen, An­
kauf von Grundstücken, soweit diese Maßnahmen in unmittelbarem Zu­
sammenhang mit einer Baumaßnahme zum Ausbau ganztägiger Bil- 
dungs- und Betreuungsangebote stehen,

2.2. Baumaßnahmen: Umwandlungsmaßnahmen, für die keine übereine 
Genehmigungsplanung zur Nutzungsänderung hinausgehenden Archi­
tekten- und Ingenieurleistungen erforderlich sind, Modernisierungs-, Sa- 
nierungs-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie der Erwerb 
von Gebäuden einschließlich der energetischen Sanierung, Neubau­
maßnahmen als selbständig nutzbare Bauwerke, Investive Begleitmaß­
nahmen, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorste­
hend genannten Baumaßnahmen stehen und von Dritten (außerhalb der 
Verwaltung) erbracht werden (z.B. Architekten- und Gutachterleistungen 
für das Verfahren zur Baugenehmigung, Entwässerungsplanung, Grund­
risszeichnung, statische Berechnung, Nutzflächen- und Kubaturberech­
nung, Wärmeschutznachweis, Angaben über Abstandsflächen, Nach­
weis über Versorgungs- und Entsorgungsanlagen),

2.3. Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen- und 
Sanitärbereich sowie Außenflächen einschließlich deren Beschaffung, 
Aufbau und Inbetriebnahme, insbesondere 

- Mobiliar,



- Spiel- und Sportgeräte,

- Fahrzeuge, die die Nutzung anderer Angebote im Sozialraum ermög-
lichen und der Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe,
des Sports oder der kulturellen Bildung dienen,

- Maßnahmen, die der Verbesserung der Hygienebedingungen dienen
(z.B. Reinigungs- und Desinfektionsvorrichtungen, separate Toiletten,
mobile Trennwände),

soweit sie der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4 oder der qualitativen Ver-
besserung der Betreuungsumgebung für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1-4 dienen.

3. Zuwend ungsempfängerin oder Zuwend ungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind:

Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft und Träger von ge-
nehmigten Ersatzschulen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Gefördert werden Investitionen in den quantitativen und qualitativen in-
vestiven Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4:

Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange-
bote bzw. die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsange-
bote gemäß Nummer 2 dieser Förderrichtlinle.

Weitere Voraussetzung ist, dass die geplante Investition in einer Maß-
nahme gemäß BASS 12-63 Nr. 2 Gebundene und offenen Ganztags-
schulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote
in Primarbereich und Sekundarstufe 1" erfolgt.

Vorlage eines lnvestitionsplans zu den Einzelmaßnahmen.

Vorlage einer Aufstellung der in bzw. an den einzelnen Schulen bzw.
Standorten der Ganztags- und Betreuungsangeboten vorgesehenen
Maßnahmen.
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3. Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind:

Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft und Träger von ge­
nehmigten Ersatzschulen.

4. Zuwendungsvoraussetzurigen

Gefördert werden Investitionen in den quantitativen und qualitativen in- 
vestiven Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4:

a. Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange­
bote bzw. die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsange­
bote gemäß Nummer 2 dieser Förderrichtlinie.

b. Weitere Voraussetzung ist, dass die geplante Investition in einer Maß­
nahme gemäß BASS 12-63 Nr. 2 „Gebundene und offenen Ganztags­
schulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote 
in Primarbereich und Sekundarstufe I“ erfolgt.

c. Vorlage eines Investitionsplans zu den Einzelmaßnahmen.

d. Vorlage einer Aufstellung der in bzw. an den einzelnen Schulen bzw. 
Standorten der Ganztags- und Betreuungsangeboten vorgesehenen 
Maßnahmen.



e. Vorhaben m Sinne dieser Förderrichtlinie können gefördert werden,
wenn sie nach dem 17. Juni 2020 begonnen wurden (vorzeitiger Maß-
nahmenbeginn gemäß § 3 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung),
noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossen wurden und
im Antrag erklärt wird, dass es sich um selbstständige noch nicht be-
gonnene Abschnitte einer Investitionsmaßnahme gemäß § 2 Absatz 3
der Verwaltungsvereinbarung handelt.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1. Zuwendungsart

Projektförderung

5.2 Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung

Zuschuss/Zuweisung

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Investitionen nach Nummer 2
dieser Förderrichtlinie.

5.4.2 Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 85 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Der Eigenantefl des Zuwen-
dungsempfängers kann bei Zuwendungen an Schulträger von öffentli-
chen Schulen auch aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020" so-.
wie aus der Schulpauschale/Bildungspauschale finanziert werden. So-
fern die Schulträger diese Mittel einsetzen, müssen die Zuwendungsvo-
raussetzungen für das Programm Gute Schule 2020" erfüllt sein.

5.4.3 Den Zuwendungsempfängern können Zuwendungen als Schulträ-
gerbudget bis zur Höhe gemäß Verteilungsschlüssel (siehe Anlage
Schulträgerbudget) als Höchstbetrag für die Summe aller beantragten
Einzelmaßnahmen bewilligt werden. Pro Maßnahme ist en Antrag ein-
zureichen.
Der Verteilungsschlüssel ergibt sich aus der Verteilung der Schülerzah-
len (Amtliche Schuldaten 2019/2020, bezogen auf die Anzahl der Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4) je Schulträger.
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5.5 Bewilligungszeitraum und Durchführungszeitraum

Die bewilligten Maßnahmen müssen bis zum 30. Juni 2021 begonnen
werden und sind bis zum 31. Dezember 2021 durchzuführen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Zweckbindung der Zuwendung

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über diese vor
Ablauf von 20 Jahren bei Investitionen nach. Nummer 2.1 und 2.2 dieser
Richtlinie und 10 Jahren bei der Beschaffung von beweglichen Gegen-
ständen nach Nr. 2.3 dieser Richtlinie nicht anderweitig verfügen.

6.2 Ausschluss von Doppelförderungen

Doppelförderungen sind unzulässig.

Für Maßnahmen, die nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinba-
rungen im Wege der Anteilfinanzierung durch den Bund oder durch an-
dere Förderprogramme des Bundes gefördert werden, können nicht
gleichzeitig Finanzhilfen nach dieser Förderrichtlinie gewährt werden.

Die Eigenanteile des Landes einschließlich der Kommunen an der Inves-
tition dürfen nicht durch EU-Mittel ersetzt werden. Auch dürfen die Bun-
desmittel nicht zur Kofinanzierung von durch EU-Mittel geförderten Pro-
grammen genutzt werden.

6.3 Hinweis auf Bundesförderung

Die Zuwendungsempfänger müssen in geeigneter Form auf die Förde-
rung durch den Bund aus den Finanzhilfen des Bundes für das lnvestiti-
onsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder hinweisen.

6.4 Zusätzlichkeit der Bundesmittel

Die Zuwendungsempfänger stellen sicher, dass die Bundesmittel zusätz-
lich eingesetzt werden.

6.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Bei Planung und Durchführung von lnvestitionsmaßnahmen sollen
grundsätzlich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen herangezogen werden.

6.6 Berichtspflichten

Gemäß den § 5, 10 und 13 der Verwaltungsvereinbarung berichten
die Zuwendungsempfänger den Bewilligungsbehörden über die aus-
geführten Maßnahmen nach dem Muster der Anlage 3. Der Verwen-
dungsnachweis (Anlage 3) ist der Bewilligungsbehörde unaufgefor-
dert bis spätestens 31. März 2022 vorzulegen. Die Bezirksregierungen
berichten der zuständigen Ansprechstelle (Bezirksregierung Detmold)
bis zum 31. Oktober 2022 über die bewilligten und umgesetzten Maß-
nahmen.

Die Realisierung der jeweiligen Investition erfolgt im Rahmen des Fi-
nanzhilfeprogramms Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungs-
angebote für Kinder im Grundschulalter".

6.7 Weiterleitung von Mitteln
Eine Weiterleitung der Mittel wird im Rahmen des Schulträgerbudgets
gemäß Nr. 12 WIVVG zu § 44 LHO zugelassen.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Antragstellung

Anträge auf Gewährung der Zuwendung sind bis zum 28. Februar 2021
auszufüllen und unterschrieben postalisch oder als Scan per Email bei
der zuständigen Bezirksregierung einzureichen. Das Formular wird durch
die jeweils zuständige Bezirksregierung zur Verfügung gestellt. Pro Maß-
nahme (Maßnahme gemäß Nr. 2.1, 2.2 oder 2.3) ist ein Antrag einzu-
reichen.

Zuwendungsempfänger können im Rahmen des Schulträgerbudgets
während der Laufzeit des Förderprogramms mehrfach Anträge auf För-
derung innerhalb der Antragsfrist stellen.

7.1.2 Antragsunterlagen

7.1.2.1 Alle Anträge enthalten darüber hinaus folgende Angaben:

a) Investitionsplanung (Kosten- und Zeitplanung) als Anlage zum Zu-
wendungsantrag,
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im Fall von § 3 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung eine Erklä-
rung, dass es sich um einen selbstständigen, noch nicht begonne-
nen Abschnitt einer lnvestitionsmaßnahme handelt,

Erklärung zu Mitteln aus anderen Fördermaßnahmen ( 10 Absatz 1
der Verwaltungsvereinbarung),

Darstellung des unmittelbaren Zusammenhangs mit einer Maß-
nahme zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsan-
gebote

7.2 Bewilligungsverfahren

7.2.1 Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde ist die örtlich zuständige Bezirksregierung. Die Be-
zirksregierung Detmold ist benannte Stelle für den Bund gemäß § 5 Ab-
satz 1 der Verwaltungsvereinbarung.

7.2.2 Bewilligungsbescheid

Eine Zuwendung wird nach pflichtgemäßem Ermessen unter Verwen-
dung des Musters gemäß Anlage 2 bewilligt.

7.3 Mittelabruf- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Mittelabruf

Der Zuwendungsempfänger kann nach Eintritt der Bestandskraft des Zu-
wendungsbescheides die Mittel abrufen. Die Bestandskraft kann vorzei-
tig herbeigeführt werden, in dem der Zuwendungsempfänger auf die Ein-
legung von Rechtsmitteln, insbesondere unter Verwendung des Musters
gemäß Anlage 4, verzichtet.

7.3.2 Auszahlung

Die Zuwendung darf aufAbrufdes Zuwendungsempfängers nur insoweit
und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben
bereits geleistet worden sind.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster der Anlage 3 zu führen
(vereinfachter Verwendungsnachweis) und bis zum 31. März 2022 der

Seite 7 von 8Seite 7 von 8

b) im Fall von § 3 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung eine Erklä­
rung, dass es sich um einen selbstständigen, noch nicht begonne­
nen Abschnitt einer Investitionsmaßnahme handelt,

c) Erklärung zu Mitteln aus anderen Fördermaßnahmen (§ 10 Absatz 1 
der Verwaltungsvereinbarung),

d) Darstellung des unmittelbaren Zusammenhangs mit einer Maß­
nahme zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsan­
gebote

12 Bewilligungsverfahren

7.2.1 Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde ist die örtlich zuständige Bezirksregierung. Die Be­
zirksregierung Detmold ist benannte Stelle für den Bund gemäß § 5 Ab­
satz 1 der Verwaltungsvereinbarung.

7.2.2 Bewilligungsbescheid

Eine Zuwendung wird nach pflichtgemäßem Ermessen unter Verwen­
dung des Musters gemäß Anlage 2 bewilligt.

7.3 Mittelabruf- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Mittelabruf

Der Zuwendungsempfänger kann nach Eintritt der Bestandskraft des Zu­
wendungsbescheides die Mittel abrufen. Die Bestandskraft kann vorzei­
tig herbeigeführt werden, in dem der Zuwendungsempfänger auf die Ein­
legung von Rechtsmitteln, insbesondere unter Verwendung des Musters 
gemäß Anlage 4, verzichtet.

7.3.2 Auszahlung

Die Zuwendung darf auf Abruf des Zuwendungsempfängers nur insoweit 
und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben 
bereits geleistet worden sind.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster der Anlage 3 zu führen 
(vereinfachter Verwendungsnachweis) und bis zum 31. März 2022 der 



Bewilligungsbehörde vorzulegen. Die Vorlage des vereinfachten Ver-
wendungsnachweises in der Form der Anlage 3 wird für die Ersatzschul-
träger zugelassen (Nr. 10.3 der W zu § 44 LHO).

Mit dem Verwendungsnachweis ist unter anderem nachzuweisen, dass
die Landeszuwendung für tatsächliche Ausgaben eingesetzt und dass
der Eigenanteil erbracht worden ist.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie
für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenen-
falls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die WNVG zu § 44 LHO,
soweit nicht in den Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden
sind.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am
30. Juni 2023 außer Kraft. Der Runderlass wird im Amtsblatt NRW ver-
öffentlicht.

In Vertretung
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